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19.02.2018

Antrag auf Änderung einer Teilfläche des Bebauungsplans Nr. 23.01 „Lehmkuhle“ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich beantrage hiermit die Änderung des Bebauungsplans Nr. 23.01. „Lehmkuhle“ für eine Teilfläche. 
Sie ist Teil des Grundstücks des Kreises Warendorfs, Flur 35, Flurstück 562. Das Grundstück hat 
eine Fläche von 49.878 qm, die Teilfläche für die eine Änderung erfolgen soll ist XXX qm groß. 

Diesem Antrag voraus gingen zwei Abstimmungen in Ihrem Hause, sowie die Vorstellung der 
Machbarkeitsstudie einschließlich der schalltechnischen Ermittlung in der Sitzung des Ausschusses 
für Stadtentwicklung und Demographie am 30.01.2018. 

Begründung des Änderungsantrages:  

Für die betreffende Teilfläche des Grundstücks legt der o. g. Bebauungsplan das Gebiet als Son-
dergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung „Schule“ fest. Der Kreis beabsichtigt auf der Teilfläche ein 
Bürogebäude zu errichten und dieses für die Aufgaben der Anlaufstelle eines örtlichen Jobcenters 
sowie für die Außenstelle des Kreisgesundheitsamtes zu verwenden. Zusätzlich sollen Flächen als 
PKW-Stellplätze ausgebaut werden. Da diese Nutzungsabsicht nicht der Festsetzung des Bebau-
ungsplanes entspricht, ist zur Realisierung des Neubauprojektes eine Änderung des Bebauungs-
plans erforderlich. Die Kosten des Verfahrens, z. B. Gutachterhonorare, trägt der Kreis Warendorf.  

Ich bitte Sie, in der Sitzung des o. g. Ausschusses am 11. April 2018 einen Aufstellungsbeschluss 
für die Änderung des Bebauungsplans fassen zu lassen und daran im Anschluss das Verfahren 
durchzuführen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen, sowie Herr Borgstedt gern zur Verfügung. 

-
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Mit freundlichen Grüßen  
In Vertretung 
 
 
Dr. Stefan Funke 
Kreisdirektor  
  
 
Anlagen: 
 

 Erläuterung  
 Auszug aus dem Liegenschaftskataster 
 Flurstücknachweis mit Eigentümerangaben 
 Lageplan mit Darstellung der Teilfläche für die die Änderung erfolgen soll  
 Lageplan der Machbarkeitsstudie mit Darstellung einer Bebauungsvariante    

 
 
 
 
 
 
 




